6. Hinweise fur die Planung

Vorbemerkung

Wahrend in den vorstehenden Kapiteln tiberwiegend auf die planerischen Grundlagen beziiglich des
Larmschutzes eingegangen wird, sollen in diesem Abschnitt weitgehend beispielhaft planerische
Méoglichkeiten zur Minderung von Larmeinwirkungen vermittelt werden. Dabei wird nicht der Anspruch
erhoben, alle denkbaren Planungsdetails zu behandeln, was auch den Rahmen einer Fibel sprengen
wurde. In diesem Zusammenhang sei auf das ausfihrliche Literaturverzeichnis verwiesen.

Der LARMFINDEX 95', herausgegeben vom Umweltbundesamt, kann dariiber hinaus dazu dienen,
Ansprechpartner aufzuzeigen, bei denen man Auskiinfte und weiterhelfende Hinweise u.a. auch tber
die Zustandigkeiten bei La&rmproblemen erhalten kann.

Grundsatze des Larmschutzes

Sowohl bei der energetischen Pegeladdition als auch bei der entsprechenden Mittelung haben sich
aufgrund der logarithmischen Schallpegelskala die jeweils hoheren Pegelwerte als dominierend fiir
das Ergebnis herausgestellt (vgl. Abschnitt 2.4.2).

Fur die Zwecke des Larmschutzes ergeben sich aus diesem Sachverhalt drei wichtige Folgerungen
und prinzipielle Handlungsanweisungen:

. Beim Zusammenwirken mehrerer Schallquellen besteht ein vorrangiger Handlungsbedarf
gegenliber der am stérksten einwirkenden Schallquelle.

. Der zu erzielende Schallschutz ist nur so wirksam wie an seiner schwéachsten Stelle. Durch
unbeabsichtigte Schalllicken und dadurch einwirkende hohe Schallpegel kann ein an sich
wirksames Schallschutzkonzept zunichte gemacht werden.

. Die Bindelung von Schallguellen fuhrt zu den insgesamt giinstigsten
Immissionsverhéltnissen, da sich die energetische Verdoppelung auch einer hohen
Schallemission lediglich als Schallpegelanstieg um 3 dB auswirkt. Man empfindet jedoch erst
einen Pegelanstieg um 10 dB bzw. das Zehnfache der emittierten Schallenergie als "doppelt
so laut".

L - »

HOME SITEMAP LINKS IMPRESSUM DOWNLOAD

Stédtebauliche Larmfibel Online Stand: 20.10.2005
© Innenministerium Baden-Wirttemberg
in Zusammenarbeit mit dem Amt fir Umweltschutz Stuttgart

== Stadiebauliche
Larmfibel

theweiis K che RS



file:///W|/Laermfibel/kap_2/kap_2-4-2.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_5/kap_5-2-4.htm
file:///W|/index-2.htm
file:///W|/sitemap.htm
file:///W|/kap_8/links.htm
file:///W|/impressum.htm
file:///W|/download.htm

6. Hinweise fur die Planung

6.1 Larmminderungsplane

Bei Planung oder Bau neuer Straf3en, Bahnstrecken, Baugebiete oder Industriebetriebe werden nur
die vom neuen Bauvorhaben ausgehenden Schallimmissionen bzw. der in das Baugebiet
einwirkende Larm erhoben und beurteilt und, soweit erforderlich, LarmschutzmalRnahmen dagegen
vorgenommen. Andere bereits vorhandene Schallquellen bleiben unbertcksichtigt.

Aus diesen Grunden wurde lange gefordert, dass die Larmbelastung auch in ihrer Summenwirkung
durch alle vorhandenen Larmquellen betrachtet und ein Instrumentarium geschaffen wird, gegen
diese Larmbelastung vorgehen zu kénnen. Dies geschah 1990 mit der Novellierung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes. Damals wurde der § 47a eingefuhrt, der die Gemeinden dazu
verpflichtet, fir Wohngebiete und andere schiitzenswerte Gebiete (Schulen, Krankenh&user, Alten-
und Pflegeheime, bei Bedarf auch Gebiete zur Naherholung), die unter hoher Larmbelastung leiden,
Larmminderungspléne aufzustellen. Der Larmminderungsplan ermdglicht ein koordiniertes Vorgehen
gegen verschiedene Larmquellen.

Mit den Larmminderungsplanen bzw. den Schallimmissionsplanen (Larmkarten) liegt zudem eine
wichtige Beurteilungsgrundlage fur die Bauleit- und Verkehrswegeplanung vor. Die Schallimmissions-
plane sind eine objektive Darstellung der La&rmbelastung und machen den Larm "sichtbar". Aus ihnen
ist leicht zu erkennen, wo sich Gebiete mit hoher Larmbelastung befinden, in denen
Larmminderungsmafinahmen durchzufiihren sind und wo andererseits Gebiete sind, die noch wenig
verlarmt und daher entsprechend zu schitzen sind.

Mit der EU-Umgebungsrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des Européischen Parlaments und des Rates
vom 25. Juni 2002 iber die Bewertung und Bekampfung von Umgebungslarm) erhélt die Larm-
minderungsplanung kiinftig groRere Bedeutung. Die gegentuiber dem bisherigen 8 47a BImSchG
entscheidende Anderung ist, dass die EU-Richtlinie Fristen nennt, bis wann Larmkarten und
Aktionsplane (MaRnahmenpléane) aufgestellt werden sollen. Fir Ballungsgebiete mit tiber 250 000
Einwohnern werden der 30.06.2007 fiir die Larmkarten und der 18.07.2008 fiir die Aktionsplane
genannt. AnschlieRend sollen die Plane alle 5 Jahre aktualisiert werden. Darliber hinaus schreibt die
Richtlinie eine angemessene Beteilung der Offentlichkeit vor. Die Richtlinie ist mit dem "Gesetz zur
Umsetzung der EG-Richtlinie Uber die Bewertung und Bekampfung von Umgebungslarm" vom
24.06.2005 in nationales Recht umgesetzt worden. (Anderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes durch Anfligen des sechsten Teils (Larmminderungsplanung § 47a bis § 47f)

Umgebungslarm ist definiert als beléstigende oder gesundheitsschadliche Gerausche im Freien, die
durch Aktivitaten von Menschen verursacht werden, einschlie3lich des Larms, der von
Verkehrsmitteln, StralRenverkehr (Abb. 6/1a), Eisenbahnverkehr (Abb. 6/1b), Flugverkehr sowie
Gelanden fiir industrielle Tatigkeiten (Abb. 6/1c) ausgeht. Larm von Sport- und Freizeitanlagen (Abb.
6/1d) ist in diesem Gesetz nicht beriicksichtigt. Dennoch ist es sinnvoll, diese Quellen in die
Uberlegungen einzubeziehen.

Das Gesetz setzt Fristen fur die Erstellung von Larmkarten und darauf aufbauend Larm-
minderungsplanen ("Aktionsplane” in der Terminologie der Richtlinie) zur Bekampfung der
wesentlichen Larmquellen. Allerdings bezieht sich diese Pflicht nur auf Ballungsrdaume und die
verschiedenen Hauptverkehrswege (siehe Tabelle 6/1). Die Begriffe Ballungsraum und die ver-
schiedenen Hauptverkehrswege sind in § 47b definiert.

Unter suchungsbereich Larmkarten bis L &rmaktionspléne bis

Ballungsréume
> 250 000 Einwohner

Hauptverkehrsstral3en
> 6 Mio. Fahrzeuge/Jahr

Hauptei senbahnstrecken
> 60 000 Zuige/Jahr

Grof¥flughéfen
> 50 000 Bewegungen/Jahr

30. Juni 2007 18. Juli 2008
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Kapitel 6.1

Ballungsréume
> 100 000 Einwohner

Hauptverkehrsstral3en
> 3 Mio. Fahrzeuge/Jahr

Hauptei senbahnstrecken
> 30 000 Zige/Jahr

30. Juni 2012 18. Juli 2013

Tab. 6/1: Fristen zur Aufstellung von Larmkarten und Larmaktionsplanen

Das Vorgehen bei der Erstellung der Larmkarten und Aktionspléane éhnelt weitgehend dem Verfahren
bei der LaArmminderungsplanung nach § 47a Bundes-Immissionsschutzgesetz. Allerdings werden
durch die Richtlinie neue Larmindizes eingefuhrt. Fir die Beschreibung der Larmbelastung werden
als kennzeichnende Gro3en der Lge, als MaB fur die allgemeine Belastigung und der Lygn als Maf3
fir die Storungen des Schlafes eingeflhrt. Lygy ist dabei der uber die Nacht, Lge,, der tber den

gesamten 24-stiindigen Tag mit Zuschlédgen von finf Dezibel fir die vierstiindige Abendzeit und zehn
Dezibel fir die achtstiindige Nachtzeit gemittelte Schalldruckpegel.

Ziel des Gesetzes ist ausdriicklich nicht nur die Bekémpfung des Larms in lauten Gebieten, sondern
auch die Erhaltung der Ruhe in bisher (relativ) leisen Gebieten. Betont wird auch die
Offentlichkeitsbeteiligung. In Artikel § 47d (3) heiRt es: "Die Offentlichkeit wird zu Vorschlagen fiir
Larmaktionsplane gehort, sie erhélt rechtzeitig und effektiv die Méglichkeit, an der Ausarbeitung und
der Uberpriifung der Larmaktionsplane mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu
beriicksichtigen. Die Offentlichkeit tiber die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten. Es sind
angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne fiir jede Phase der Beteiligung
vorzusehen."

Larmkarten und Aktionsplane sollen gemaR § 47c¢ alle funf Jahre Uberpruft und bei Bedarf
Uberarbeitet werden.

Zustandige Behorden fir die La&rmminderungsplanung sind gemaf § 47e die Gemeinden oder die
nach Landesrecht zustéandigen Behérden, soweit in § 47e nicht Abweichendes geregelt ist.

Fur die Larmkarten gemaf § 47c und Larmminderungspléane gemaf § 47d sind Mindestan-
forderungen in der EU-Umgebungslarmrichtlinie definiert.

Wesentliche Mindestanforderungen fur die Ausarbeitung der Larmkarten sind
1. Auf einer strategischen Larmkarte werden Daten zu folgenden Aspekten dargestellt:

. aktuelle, frihere oder vorhersehbare Larmsituation, ausgedriickt durch einen Larmindex,

. Uberschreitung eines Grenzwertes,

. geschatzte Anzahl an Wohnungen, Schulen und Krankenh&usern in einem bestimmten
Gebiet, die bestimmten Werten eines Larmindexes ausgesetzt sind,

. geschatzte Anzahl der Menschen in einem larmbelasteten Gebiet.

2. Strategische Larmkarten kénnen der Offentlichkeit in folgender Form vorgelegt werden:

. als Grafik,
. als Zahlenangaben in Tabellen,
. als Zahlenangaben in elektronischer Form.

3. Strategische Larmkarten fiir Ballungsrdume weisen besonders Larm aus folgenden Quellen aus:

. StraRenverkehr,

. Eisenbahnverkehr,

. Flughéfen,

. Industriegelande, einschlieRlich Hafen.

4. Die Ausarbeitung strategischer Larmkarten dient folgenden Zwecken:

. zur Aufbereitung der Daten,
. als Informationsquelle fir die Blrger,
. als Grundlage fiir Aktionsplane
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Abb. 6/1d: Larmbelastung durch
nutzungsintensive Sport- und Freizeit-
anlagen (z.B. Sportplatz)

Abb. 6/1-LMP-1: L&rmminderungs-
plan S-Vaihingen, Gesamtmafnahmen

Ministerium 1Gr Umwelt und Yerkehr
Baden-Wirttemberg
Mol sk Sttt - Vihh

Abb. 6/1-LMP-2: Schallimmissions-
plan S-Vaihingen, Summe aller

Emittenten - Tag

Ministerium for Urmwelt und Yerkehr
Baden-Worttembarg

Abb. 6/1-LMP-3: Konfliktplan S-
Vaihingen, Summe aller Emittenten -
Tag
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Kapitel 6.1

Fir jeden dieser Zwecke bedarf es einer anderen Art von strategischer Larmkarte, gemafR den Aus-
fuhrungen in der EU-Richtlinie.

5. Zur Information der Burger und fur die Ausarbeitung von Aktionspléanen sind zusétzliche und aus-
fahrlichere Informationen zu liefern wie:

. eine grafische Darstellung,

. Karten, auf denen die Uberschreitung eines Grenzwertes dargestellt ist,

. Differenzkarten, auf denen die aktuelle Lage mit zukiinftigen Situationen verglichen wird,

. Karten, auf denen der Wert eines Larmindexes ggf. auf einer anderen Héhe als 4 m
dargestellt ist.

6. Strategische Larmkarten mit den Ergebnissen von Ermittlungen, die in einer Héhe von 4 m
durchgefuhrt wurden, und mit einer in 5 dB-Bereiche unterteilten Skale fur Lgen Und Lyjgn, Werden zur

lokalen oder landesweiten Verwendung erstellt.

7. Fur Ballungsrdume werden verschiedene strategische Larmkarten jeweils fir den Straen-
verkehrslarm, Eisenbahnlérm, Fluglarm und Industrie- und Gewerbelarm getrennt erstellt. Zusatzlich
kdénnen Karten fir andere Larmquellen erstellt werden.

Larmaktionspléane haben folgende Mindestanforderungen:
1. Die Aktionspléane missen mindestens folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

. eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraen, der
Haupteisenbahnstrecken oder der Gro3flugh&fen und anderer Larmquellen, die zu
bericksichtigen sind,

. die zustéandige Behorde,

. den rechtlichen Hintergrund,

. alle geltenden Grenzwerte,

. eine Zusammenfassung der Daten der Larmkarten,

. eine Bewertung der geschatzten Anzahl von Personen, die Larm ausgesetzt sind,

. sowie Angabe von Problemen und verbesserungsbedurftigen Situationen,

. das Protokoll der ¢ffentlichen Anhérungen

. die bereits vorhandenen oder geplanten Mal3nahmen zur La&rmminderung,

. die MalRnahmen, die die zustéandigen Behdrden fir die nachsten funf Jahre geplant

. haben, einschlie3lich der MalRhahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,

. die langfristige Strategie,

. finanzielle Informationen (falls verfugbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse,

. Kosten-Nutzen-Analyse,

. die geplanten Bestimmungen fur die Bewertung der Durchfilhrung und der Ergebnisse des
Aktionsplans.

2. Die zustandigen Behorden kdénnen jeweils fir ihren Zustéandigkeitsbereich zum Beispiel folgende
MaRnahmen in Betracht ziehen:

. Verkehrsplanung,

. Raumordnung,

. auf die Gerduschquelle ausgerichtete technische MalRnahmen,

. Wahl von Quellen mit geringerer Larmentwicklung,

. Verringerung der Schallibertragung,

. verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche MaBnahmen oder Anreize.

3. In den Aktionsplanen sollten Schéatzwerte fir die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen
(die sich belastigt fuhlen, unter Schlafstérungen leiden oder anderweitig beeintrachtigt sind) enthalten
sein.

Planbeispiele enthalten die Abbildungen 6/1-LMP-1, 6/1-LMP-2 und 6/1-LMP-3.

Die Larmminderungsplanung behandelt sehr komplexe Zusammenhénge, weshalb eine
Unterstitzung durch luK-Anlagen unerlasslich ist.

Eine wesentliche Grundlage bei der Aufstellung von Larmaktionsplanen sowie fur planerische
Zwecke sind die Larmkarten, wobei insbesondere die Darstellung des Verkehrslarms im Vordergrund
stehen dirfte. Fur planerische Zwecke ist es vorteilhaft, wenn die Larmbelastung der Gemeinden
oder Stédte in Form von Larmkarten dargestellt wird. Grundlage derartiger Plane kénnen sowohl
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Kapitel 6.1

Messungen als auch Berechnungen sein.

Waébhrend sich die La&rmemissionen (z. B. von Straf3en) relativ leicht darstellen lassen, ist ein die Ge-
samtflache eines Gebietes abdeckender Schallimmissionsplan wesentlich schwieriger zu erstellen,
da hierbei die Schallausbreitung in teilweise komplexer Topographie berechnet werden muss und
auch andere Larmquellen zu beriicksichtigen sind.

In der DIN 45682 "Schallimmissionsplane" werden Mindeststandards fir die Qualitat von Eingabe-
daten und von Rechenmodellen zur flachenhaften Darstellung von Schallimmissionsplénen festgelegt.

Gangige Rechenmodelle sind derzeit u.a. LIMA, CadnaA, SoundPLAN und IMMI.

Durch diese Anforderungen werden in Zukunft auf die Gemeinden erhebliche zusétzliche Aufgaben
im Bereich des Larmschutzes zukommen. Vor allem ist absehbar, dass durch die Larm-
minderungsplanung eine engere Verzahnung der Rechtsgebiete Immissionsschutz und
Bauleitplanung eintreten wird als dis bis jetzt der Fall war. Dies wird sich insbesondere auch im
Bereich der Verkehrsplanung zeigen.

Weitere ausfiihrliche Informationen zum Thema Larmminderungsplanung in Stuttgart finden Sie unter:

http://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?laerm _laermminderungsplan
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6. Hinweise fur die Planung

6.2 Verkehrslarm
6.2.1 StrafRen- und Schienenverkehr
6.2.1.1 Emissionsminderung

Bei dem vom Strafen- und Schienenverkehr ausgehenden Larm haben wie bei anderen Larmquellen
MinderungsmalRnahmen an den Fahrzeugen Vorrang.

Dies ist beim Kraftfahrzeugverkehr insbesondere wichtig bei den Lkw, da z.B. ca. 25 Lastkraftwagen
pro Stunde im StraBenverkehr ebensoviel Larm verursachen wie 400 Pkw (Vergleichsbhasis 80 km/h
und gleicher StraRenbelag). Hier bieten sich Méglichkeiten durch Motorkapselung und technische
MaRnahmen an den Aufbauten (larmarme Lkw) und durch Minderung der Rollgerdusche (leisere
Reifen) an. Der Begriff der "larmarmen Fahrzeuge" ist in der StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
definiert.

Auch beim Schienenverkehr ist die Industrie durch Einsatz neuer Werkstoffe um eine standige
Reduzierung des vom Fahrzeug ausgehenden Larmpegels bemiiht. Dazu zéhlen u.a.:

. Umristen der Triebfahrzeuge von Klotz- auf Scheibenbremsen
. Umrlsten der Guterwagen auf leisere Klotzbremsen

. Einsatz von schalloptimierten Fahrzeugen, z. B. Einsatz von Radabsorbern

Abb. 6/1f: Larmarme stadtische Kehr-

maschine
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6. Hinweise fur die Planung

6.2.1.2 StraBen- und Schienenwegeplanung (Trassierung)

In der Planung ist es schalltechnisch giinstig, Stral3en, z.B. Umfahrungsstraf3en, und Schienenwege
so weit als moglich von schutzbedtirftiger Nutzung entfernt zu halten. Dies bedeutet andererseits
auch, dass an bestehende UmfahrungsstraRen (Abb. 6/1g) schutzbedirftige Nutzungen, z.B.
Wohnbebauung, nicht nahe heranriicken dirfen. Hierbei ist zu beachten, dass doppelter Abstand
eine Pegelminderung von 3-4 dB bewirkt (vgl. Abschnitt 3.1.2.2, Abb. 3/6). Dies bedeutet, dass mit
zunehmender Entfernung zwischen Verkehrsweg und Immissionsort eine Trassenverschiebung sich
nur noch gering auswirkt.

Sofern maglich sollten Stral3en so gestaltet werden, dass sie gleichm&Rig in langsamer
Geschwindigkeit befahren werden kénnen. Dabei sind u.a. Kreisverkehrsregelungen (Abb. 6/1h)
normalen Kreuzungen vorzuziehen. Schnelle Schallpegelanstiege durch bremsende oder anfahrende
Fahrzeuge (vgl. Abschnitt 6.2.1.5) bewirken besondere Stérungen. In den RLS 90 werden deshalb
auch Storeinflisse von Kreuzungen durch Pegelzuschlage bis zu 3 dB bei der Ermittlung des
Beurteilungspegels beriicksichtigt.

Auch Steigungen wirken sich nachteilig auf den Larmpegel aus. Je geringer die durch die
Trassenfiihrung bedingte Steigung, desto geringer ist die Larmbelastung.

Wie bereits an anderer Stelle erlautert, ist die Biindelung von Verkehrswegen (Abb. 6/1i, ("Larm zu
Larm")) schalltechnisch giinstig. Dies bedeutet, dass bei Stral3en- und Schienenwegeplanungen
bestehende Larmquellen beriicksichtigt werden sollten. Trassen kiinftiger Verkehrswege sollten so
ggf. entlang schon bestehender Schallquellen, z.B. Stral3e entlang von bestehendem Schienenweg,
angeordnet werden. Dies erhoht im Bereich des vorhandenen Verkehrsweges die Larmbelastung
meist nur unwesentlich und vermeidet die Verlarmung bislang unbelasteter Gebiete.

Bei der Wahl der Trasse sollten auch schalltechnisch guinstige topographische Elemente, z.B.
Einschnittlagen, beriicksichtigt werden.

Im Rahmen des Baus von Umfahrungsstral3en ist parallel dazu durch Verkehrsberuhigung (Abb. 6/1j)
und Rickbau bestehender Ortsdurchfahrten die dort betroffene Bevdlkerung von Larm zu entlasten.

Beim Schienenverkehr sind im Streckenverlauf ausreichend gro3 bemessene Kurvenradien
vorzusehen. In engen Kurven fihren Quietschgerdusche zu Schallpegelerhéhungen von bis zu 8 dB.

Daher sollten bei der StraBenbahn im Rahmen der Planung der Streckenfiihrung Bogenhalbmesser
und Langsneigungen fahrdynamisch guinstig sein und hohe Geschwindigkeiten zulassen. Jedoch
sollten sich die Geschwindigkeiten fiir die einzelnen Streckenabschnitte der jeweiligen
StralRenraumnutzung und stadtebaulichen Situation anpassen. Bei unabhangigem Bahnkdrper
sollten Bogenhalbmesser und Streckengleis mindestens so groR sein, dass in den Gleisbégen keine
Beschrankungen der Streckenhdchstgeschwindigkeit notwendig sind.

< - >
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6. Hinweise fur die Planung

6.2.1.3 StralRen- und Schienenwegeoberflachen

Die StraRBenbelage (Abb. 6/1k) beeinflussen den Gerauschpegel. Nach den RLS 90 fihrt die Art des
StrafRenbelages zu Larmpegelzuschlagen von bis zu 6 dB(A) (Tabelle 6/1). Je hoher die gefahrene
Geschwindigkeit, desto hoher sind gegebenenfalls oberflachenbedingte Larmzuschlage. Fiir
StraBenplanungen bedeutet dies, dass z.B. Aufpflasterungen bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten in
Tempo-30-Zonen oder Spielstralen ein geeignetes Mittel zur Geschwindigkeitsbeeinflussung und
StralRengestaltung darstellen, wahrend bei HauptstraRen auf Pflasterstreifen als "Tempobremse" aus
Larmschutzgriinden mdglichst verzichtet werden sollte.

Offenporige Asphaltdeckschichten haben im Versuch erhebliche Pegelminderungen gebracht.
Korrekturwerte fur Straf3enoberflachen Dgi,o = -5 dB im Neuzustand sind erreichbar. Probleme gibt
es bei der bautechnischen Nutzungsdauer durch geringe Haltbarkeit und ein allmahliches Zusetzen
der Poren durch Reifenabrieb und Verunreinigungen. Die Abbildung 6/1m zeigt diesen aus
Messungen abgeleiteten Sachverhalt getrennt nach Pkw und Lkw.

Insbesondere an StralRen mit unebener Fahrbahnoberflache kénnen wahrend der Vorbeifahrt
schwerer Fahrzeuge unter Umstanden Erschitterungen in den anliegenden Wohngebieten
entstehen, die zu erheblichen Belastigungen fiihren. Verstarkt werden die Beléstigungen haufig auch
noch durch Schallpegelspitzen, die durch schlagende Teile der Fahrzeuge bzw. der Ladung
verursacht werden. Neben den nach der Rechenvorschrift der RLS-90 ermittelten Mittelungspegel
gibt es durch derartige Ereignisse verursachte Spitzenpegel, die zu Belastigungen fiihren kdnnen.

Im Schienenverkehr ist der klassische Gleisaufbau mit Schotterbett und Holzschwellen
schalltechnisch giinstig. Andere Konstruktionen kdnnen zu Pegelzuschldgen von bis zu 5 dB fuhren
(z.B. in StraRBenfahrbahnen eingebettete Gleise). Gleiskérper mit Raseneindeckung fiir
StraBenbahnen reduzieren gemaf der Schall 03 den Larmpegel um 2 dB.

Weitere Mdglichkeiten zur Gerduschminderung am Rad-Schiene-System sind:
. Schleifen der Schienenlaufflache zur Beseitigung von Riffeln,

. Schienenstegbedampfung, insbesondere bei StraBenbahnschienen, durch EingieRRen der
Schienen in elastisches Material bzw. Rasenabdeckung der Gleiskorper

StraRenbelag | Fahr geschwindigkeit

| 30kmh | 40kmh | >50km/h | >60kmh
Nichtgeriffelte Gussasphalte, ’ 0 ’ o ’ 0 ’ ]
Asphaltbetone, Splittmastikasphalte
Betone oder geriffelte Gussasphalte | 1,0 ] 15 | 2,0 | -
|Pflaster mit ebener Oberfléche | 2,0 y 25 | 30 | -
|Sonstiges Pflaster | 30 y 45 | 6,0 | -
Betone nach ZTV Beton 78 mit i i i 10

Stahlbesenstrich, mit Langsgléatter

Betone nach ZTV Beton 78 ohne
Stahlbesenstrich, mit Langsglatter und - - - -2,0
Langstexturierung mit einem Jutetuch

Asphaltbeton < 0/11 und Splittmastix-
asphalte 0/8 und 0/11 ohne Absplittung

Offenporige Asphaltdeckschichten, dieim
Neuzustand einen Hohlraumgehalt - - - -4,0
> 15% aufweisen mit Kornaufbau 0/11

Offenporige Asphaltdeckschichten, die
im Neuzustand einen Hohlraumgehalt - - - -5,0
> 15% aufweisen mit Kornaufbau 0/8
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Abb. 6/1k: StralRenoberflachen

Abb. 6/1m: Gerauschemissionen
(mittlerer max. Vorbeifahrtpegel in
7,5 m Abstand) bei frei flieRendem

Verkehr (Quelle: Umweltbundesamt)


file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-1k.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-1m.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-1k.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-1l.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-1m.htm

Kapitel 6.2.1.3

Tabelle 6/1: Pegelzuschléage Dg;,q in dB fur unterschiedliche StraBenoberflachen in Abhéngigkeit
von der Fahrgeschwindigkeit
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6. Hinweise fur die Planung

6.2.1.4 Verkehrsmenge und Verkehrsberuhigung

Die Kraftfahrzeugmenge hat einen groRen Einfluss auf die Larmbelastung (Abschnitt 3.1.2.2, Abb.
3/4). Dabei erhdht eine Verkehrsverdoppelung den Larmpegel um 3 dB. Zudem trégt der LKW-Anteil

wesentlich zur La&rmerzeugung bei. Larmreduzierung ist demnach durch eine Verminderung der
Verkehrsmenge insbesondere auch bei den Lkw zu erreichen.

Die Verkehrsmenge kann beispielsweise dadurch vermindert werden, dass neben einer
fuBgangergerechten Stadtplanung (breite Gehwege, Ful3gangerzonen) ein leistungsstarkes
Fahrradwegenetz angelegt wird. Auch durch geeignet angeordnete Parkierungsanlagen kann in zu
schutzenden Gebieten der Verkehr reduziert werden. So sollte bereits bei der Planung die
Méoglichkeit zur Schaffung von P&R-Platzen einbezogen werden, um Berufspendler zum Umsteigen
auf den 6ffentlichen Personennahverkehr (Schienenverkehr, larmarme Busse) zu bewegen. In
Wohnquartieren kann durch die Errichtung zentraler Parkierungsanlagen an geeigneter Stelle der
innere Verkehr weitgehend vermieden werden. Entsprechende Fléachen sollten bereits in der
stadtebaulichen Planung vorgesehen werden.

Eine geringere Verkehrsmenge lasst sich im Rahmen von Verkehrsberuhigungsmafnahmen durch
die Anderung der ErschlieRung von Wohngebieten erreichen. Die ErschlieRungsstralen diirfen dabei
keinen Durchgangsverkehr erméglichen. Dieser kann dann auf HauptstralRen durch weniger
schutzbediirftige Zonen gefiihrt werden. Abbildung 6/3 zeigt ein Beispiel fir Verkehrsberuhigung

durch innere ErschlieBung im Baugebiet "Auf der Steig / Daiberweg" in Stuttgart Bad Cannstatt.

Die Larmmehrbelastung auf der au3erhalb des Wohngebietes vorbeifiihrenden Hauptstral3e ist im
Vergleich zu einer Planungslésung mit einer durch die Wohnbebauung filhrenden Durchgangsstralle
in der Regel gering. Die Larmreduzierung im beruhigten Wohngebiet fallt dagegen héher aus.

Ein einfaches Beispiel moge dies erlautern: Im nicht beruhigten Fall fahren auf einer Hauptstrafl3e
aulRerhalb des Wohngebietes 1500 Fahrzeuge je Stunde. Ebenso viele mogen eine
Durchgangsstraf3e durch das Wohngebiet befahren. Im beruhigten Fall sei auf der HauptstralZe mit
ca. 2700 Fahrzeugen und in der Wohngebietserschlie3ung mit ca. 300 Fahrzeugen zu rechnen. In
diesem beruhigten Fall ist auf der Hauptstra3e gegentiber der Alternatividsung mit einem um etwa 3

dB héheren Pegel zu rechnen, wahrend im Wohngebiet die Larmpegelreduzierung etwa 7 dB betragt.

Im Hinblick auf die Reduzierung der Verkehrsmenge sind Straf3en bzgl. ihrer Dimensionierung schon
so zu planen, dass sie nicht zusétzlichen neuen Verkehr anziehen.

In jedem Fall sollte die Planung auf mdglichst kurze Wege zwischen unterschiedlichen Nutzungen
ausgerichtet sein.

Durch ein enges Nebeneinander von Wohnen, Handel und Arbeiten kdnnen viele Fahrten vermieden
und damit die Verkehrsmenge reduziert werden (z.B. Supermarkt nicht auf der griinen Wiese).

Auch Verkehrsverbote und Verkehrsbeschrankungen (Abb. 6/4) tragen zur Larmminderung bei. Dies
betrifft z.B. nachtliche Fahrverbote in besonders schutzbedirftigen Bereichen (Krankenhaus, Kurort)
oder Durchfahrtverbote flr nicht larmarme Lkw auf bestimmten Stral3enabschnitten.

Der besonders larmintensive Lkw-Verkehr durch die Wohnquartiere der Stadte kann reduziert
werden, wenn bereits im Planungsstadium auf Mdglichkeiten geachtet wird, Gitertransporte auf die
Schiene (Abb. 6/5) zu verlagern. Entsprechende Gleisanschliisse und Standorte fir Umschlagplatze
sollten vorgesehen und Gewerbe mit schienenaffinen Produkten in Gebieten mit Gleisanschluss
angesiedelt werden.

Im Schienenverkehr sind neben der Zuganzahl (vgl. Abschnitt 3.1.2.3, Abb. 3/8) die Zuglange,
Fahrzeugart und Bremsbauart fir die Larmentwicklung entscheidend. Wie im Stral3enverkehr erhéht
eine Verdoppelung der Zuganzahl den Larmpegel um 3 dB. In gleicher Weise wirkt eine
Verdoppelung der Zuglange. Planerische Mdéglichkeiten, den Schienenverkehr bezliglich der Menge
und Zugart larmtechnisch positiv zu beeinflussen, gibt es praktisch nicht. Umso mehr treten
Trassenwahl und Abschirmmaf3nahmen in den Vordergrund.
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Abb. 6/3: Verkehrsberuhigung durch
innere ErschlieBung (Umweltbericht

Larmbekampfung, 1987)

Verkehrsbeschréankungen

Abb. 6/5: Giitertransporte auf der
Schiene


file:///W|/Laermfibel/kap_3/kap_3-1-2-2.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_3/abb-3-4.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_3/abb-3-4.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-3.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-4.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-5.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_3/kap_3-1-2-3.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_3/abb-3-8.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-2.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-3.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-4.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_6/abb-6-5.htm

	Lärmfibel Online
	Kapitel 6
	Kapitel 6.1
	Kapitel 6.2.1.1
	Kapitel 6.2.1.2
	Kapitel 6.2.1.3
	Kapitel 6.2.1.4


